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TE OGH 2005/8/31 13Os65/05s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.2005

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat am 31. August 2005 durch den Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes Hon. Prof. Dr.

Brustbauer als Vorsitzenden sowie durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Rouschal, Hon. Prof. Dr. Ratz,

Hon. Prof. Dr. Schroll und Hon. Prof. Dr. Kirchbacher als weitere Richter in Gegenwart des Richteramtsanwärters Mag.

Besenböck als Schriftführer in der Strafsache gegen Rudolf B***** und andere Angeklagte wegen der Verbrechen nach

§ 28 Abs 2 zweiter Fall, Abs 3 erster Fall SMG und weiterer strafbarer Handlungen über die Nichtigkeitsbeschwerden

und die Berufungen der Angeklagten Rudolf B*****, Walter P***** und Martin Pa***** sowie über die Berufungen

der Angeklagten Jörg W***** und Christian N***** gegen das Urteil des Landesgerichtes Ried im Innkreis als

Schö;engericht vom 20. April 2005, GZ 9 Hv 10/05f-297, und die implizierte Beschwerde (§ 498 Abs 3 StPO) gegen den

Walter P***** betre;enden zugleich gefassten Widerrufsbeschluss nach Anhörung der Generalprokuratur in

nichtö;entlicher Sitzung I. den BeschlussDer Oberste Gerichtshof hat am 31. August 2005 durch den Vizepräsidenten

des Obersten Gerichtshofes Hon. Prof. Dr. Brustbauer als Vorsitzenden sowie durch die Hofräte des Obersten

Gerichtshofes Dr. Rouschal, Hon. Prof. Dr. Ratz, Hon. Prof. Dr. Schroll und Hon. Prof. Dr. Kirchbacher als weitere Richter

in Gegenwart des Richteramtsanwärters Mag. Besenböck als Schriftführer in der Strafsache gegen Rudolf B***** und

andere Angeklagte wegen der Verbrechen nach Paragraph 28, Absatz 2, zweiter Fall, Absatz 3, erster Fall SMG und

weiterer strafbarer Handlungen über die Nichtigkeitsbeschwerden und die Berufungen der Angeklagten Rudolf

B*****, Walter P***** und Martin Pa***** sowie über die Berufungen der Angeklagten Jörg W***** und Christian

N***** gegen das Urteil des Landesgerichtes Ried im Innkreis als Schö;engericht vom 20. April 2005, GZ 9 Hv 10/05f-

297, und die implizierte Beschwerde (Paragraph 498, Absatz 3, StPO) gegen den Walter P***** betre;enden zugleich

gefassten Widerrufsbeschluss nach Anhörung der Generalprokuratur in nichtö;entlicher Sitzung römisch eins. den

Beschluss

gefasst:

Dem Angeklagten Jörg W***** wird die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur

Anmeldung seiner Rechtsmittel bewilligt;

II. zu Recht erkannt:römisch II. zu Recht erkannt:

Spruch

In teilweiser Stattgebung der Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten Martin Pa***** wird das angefochtene Urteil,

das im Übrigen unberührt bleibt, in dem zu D. 2. ergangenen Schuldspruch wegen des Vergehens nach § 27 Abs 1

sechster Fall, Abs 2 Z 2 erster Fall SMG sowie im diesen Angeklagten betre;enden Strafausspruch (einschließlich der

Vorhaftanrechnung, nicht aber im Umfang der Entscheidung nach § 34 SMG) aufgehoben und die Sache insoweit zu

neuer Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurückverwiesen.In teilweiser Stattgebung der

Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten Martin Pa***** wird das angefochtene Urteil, das im Übrigen unberührt

bleibt, in dem zu D. 2. ergangenen Schuldspruch wegen des Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins, sechster Fall,
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Absatz 2, Zi;er 2, erster Fall SMG sowie im diesen Angeklagten betre;enden Strafausspruch (einschließlich der

Vorhaftanrechnung, nicht aber im Umfang der Entscheidung nach Paragraph 34, SMG) aufgehoben und die Sache

insoweit zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurückverwiesen.

Im Übrigen werden die Nichtigkeitsbeschwerden der Angeklagten zurückverwiesen.

Zur Entscheidung über die Berufungen der Angeklagten Rudolf B*****, Jörg W*****, Walter P***** und Christian

N***** sowie über die implizierte Beschwerde (§ 498 Abs 3 StPO) des Walter P***** werden die Akten dem

Oberlandesgericht Linz zugeleitet.Zur Entscheidung über die Berufungen der Angeklagten Rudolf B*****, Jörg W*****,

Walter P***** und Christian N***** sowie über die implizierte Beschwerde (Paragraph 498, Absatz 3, StPO) des Walter

P***** werden die Akten dem Oberlandesgericht Linz zugeleitet.

Mit seiner Berufung wird der Angeklagte Martin Pa***** auf diese Entscheidung verwiesen.

Den Angeklagten fallen auch die Kosten des bisherigen Rechtsmittelverfahrens zur Last.

Text

Gründe:

Mit dem angefochtenen, auch einen rechtskräftig gewordenen Teilfreispruch enthaltenden Urteil wurden

Rudolf B***** der Verbrechen nach § 28 Abs 2 zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall, Abs 3 erster Fall SMG (A. I., II., IV.

und VI.), der teils versuchten, teils vollendeten Verbrechen nach § 28 Abs 2 zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall, Abs 4

Z 3 SMG, § 15 StGB (A. III. und V.), des Vergehens nach § 27 Abs 1 sechster Fall und Abs 2 (zu ergänzen: Z 2) erster Fall

(B.) sowie des Vergehens nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMG (E.);Rudolf B***** der Verbrechen nach

Paragraph 28, Absatz 2, zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall, Absatz 3, erster Fall SMG (A. römisch eins., römisch II.,

römisch IV. und römisch VI.), der teils versuchten, teils vollendeten Verbrechen nach Paragraph 28, Absatz 2, zweiter

(zu ergänzen: und dritter) Fall, Absatz 4, Zi;er 3, SMG, Paragraph 15, StGB (A. römisch III. und römisch fünf.), des

Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins, sechster Fall und Absatz 2, (zu ergänzen: Zi;er 2,) erster Fall (B.) sowie des

Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG (E.);

Jörg W***** des Verbrechens nach § 28 Abs 2 zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall, Abs 3 erster Fall SMG (A. II.), des

Verbrechens nach § 28 Abs 2 zweiter Fall, Abs 3 erster Fall SMG als Beteiligter nach § 12 dritter Fall StGB (A. IV. 1.), des

Vergehens nach § 27 Abs 1 sechster Fall SMG (C.) sowie des Vergehens nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMG

(E.);Jörg W***** des Verbrechens nach Paragraph 28, Absatz 2, zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall, Absatz 3, erster

Fall SMG (A. römisch II.), des Verbrechens nach Paragraph 28, Absatz 2, zweiter Fall, Absatz 3, erster Fall SMG als

Beteiligter nach Paragraph 12, dritter Fall StGB (A. römisch IV. 1.), des Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins,

sechster Fall SMG (C.) sowie des Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG (E.);

Walter P***** des Verbrechens nach § 28 Abs 2 zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall SMG als Beteiligter nach § 12

dritter Fall StGB (A. VII.) und des Vergehens nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMGWalter P***** des Verbrechens

nach Paragraph 28, Absatz 2, zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall SMG als Beteiligter nach Paragraph 12, dritter Fall

StGB (A. römisch VII.) und des Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG

(E.);

Martin Pa***** des Verbrechens nach § 28 Abs 2 zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall SMG als Beteiligter nach § 12

dritter Fall StGB (A. IV. 2.), des Vergehens nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMG als Beteiligter nach § 12 dritter

Fall StGB (D. 1.), des Vergehens nach § 27 Abs 1 sechster Fall, Abs 2 (zu ergänzen: Z 2) erster Fall SMG (D. 2.) sowie des

Vergehens nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMG (E.) sowieMartin Pa***** des Verbrechens nach Paragraph 28,

Absatz 2, zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall SMG als Beteiligter nach Paragraph 12, dritter Fall StGB (A. römisch IV.

2.), des Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG als Beteiligter nach Paragraph 12,

dritter Fall StGB (D. 1.), des Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins, sechster Fall, Absatz 2, (zu ergänzen: Zi;er 2,)

erster Fall SMG (D. 2.) sowie des Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG (E.) sowie

Christian N***** der Verbrechen nach § 28 Abs 2 zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall SMG (A. I., II. und IV.), des

versuchten Verbrechens nach § 28 Abs 2 zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall, Abs 4 Z 3 SMG, 15 StGB (A. III.) und des

Vergehens nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMG (E.) schuldig erkannt.Christian N***** der Verbrechen nach

Paragraph 28, Absatz 2, zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall SMG (A. römisch eins., römisch II. und römisch IV.), des
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versuchten Verbrechens nach Paragraph 28, Absatz 2, zweiter (zu ergänzen: und dritter) Fall, Absatz 4, Zi;er 3, SMG,

15 StGB (A. römisch III.) und des Vergehens nach Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG (E.) schuldig

erkannt.

Danach haben Rudolf B*****, Jörg W*****, Walter P*****, Martin Pa***** und Christian N***** (teilweise) im

bewussten und gewollten Zusammenwirken in Linz und anderen Orten

A. den bestehenden Vorschriften zuwider Suchtgift mindestens in einer großen Menge aus Holland und der

Bundesrepublik Deutschland (zu ergänzen: ausgeführt und) nach Österreich eingeführt, wobei Rudolf B***** und Jörg

W***** gewerbsmäßig handelten, und zwar

I. Rudolf B*****, Christian N***** und der abgesondert verfolgte Miroslaw Ws***** im September 2003 ca 2

Kilogramm Cannabisharz und 1 Kilogramm Marihuanakraut (Reinheitsgehalt mehr als 20 Gramm THC);römisch eins.

Rudolf B*****, Christian N***** und der abgesondert verfolgte Miroslaw Ws***** im September 2003 ca 2

Kilogramm Cannabisharz und 1 Kilogramm Marihuanakraut (Reinheitsgehalt mehr als 20 Gramm THC);

II. Rudolf B*****, Jörg W***** und Christian N***** sowie der abgesondert verfolgte Miroslaw Ws***** im November

2003 3 Kilogramm Cannabiskraut und 3 Kilogramm Haschisch (gesamter Reinheitsgehalt mehr als 20 Gramm THC), 2,5

Kilogramm Speed (Reinheitsgehalt über 10 Gramm Amphetamine), 15 Gramm Ecstasy und 15 Gramm Kokain;römisch

II. Rudolf B*****, Jörg W***** und Christian N***** sowie der abgesondert verfolgte Miroslaw Ws***** im November

2003 3 Kilogramm Cannabiskraut und 3 Kilogramm Haschisch (gesamter Reinheitsgehalt mehr als 20 Gramm THC), 2,5

Kilogramm Speed (Reinheitsgehalt über 10 Gramm Amphetamine), 15 Gramm Ecstasy und 15 Gramm Kokain;

III. Rudolf B*****, Christian N***** und der abgesondert verfolgte Miroslaw Ws***** am 11. Dezember 2003 rund

14.400 Ecstasy-Tabletten (zumindest 555,3 Gramm MDA-HCI sowie 36,4 Gramm MDE-HCI Reinsubstanz), 1.081,9

Gramm Kokain (zumindest 665,7 Gramm Kokain-Hydrochlorid Reinsubstanz) sowie 5.550,5 Gramm Cannabisharz

(zumindest 731,6 Gramm THC Reinsubstanz), somit eine übergroße Menge, wobei die Tat beim Versuch geblieben

ist;römisch III. Rudolf B*****, Christian N***** und der abgesondert verfolgte Miroslaw Ws***** am 11. Dezember

2003 rund 14.400 Ecstasy-Tabletten (zumindest 555,3 Gramm MDA-HCI sowie 36,4 Gramm MDE-HCI Reinsubstanz),

1.081,9 Gramm Kokain (zumindest 665,7 Gramm Kokain-Hydrochlorid Reinsubstanz) sowie 5.550,5 Gramm

Cannabisharz (zumindest 731,6 Gramm THC Reinsubstanz), somit eine übergroße Menge, wobei die Tat beim Versuch

geblieben ist;

IV. Rudolf B*****, Christian N*****, Jörg W***** und Martin Pa***** am 15. April 2004 1.475 Gramm Kokain

(Reinheitsgehalt 224 Gramm) und 1.000 Ecstasy (Reinheitsgehalt 60 Gramm MDMA), wobeirömisch IV. Rudolf B*****,

Christian N*****, Jörg W***** und Martin Pa***** am 15. April 2004 1.475 Gramm Kokain (Reinheitsgehalt 224

Gramm) und 1.000 Ecstasy (Reinheitsgehalt 60 Gramm MDMA), wobei

1. Jörg W***** zu dieser Tat des Rudolf B***** und des Christain N***** dadurch beigetragen, dass er den Kontakt

zwischen einem unbekannten marokkanischen Suchtgiftlieferanten und Rudolf B***** herstellte und dem Rudolf

B***** mindestens 5.000 Euro zum Ankauf des Suchtgiftes zur Verfügung stellte und

2. Martin Pa***** zu dieser Tat des Rudolf B***** und des Christian N***** dadurch beigetragen, dass er für Rudolf

B***** einen Pkw für die Schmuggelfahrt und zur Lagerung dieses Suchtgiftes eine Wohnung, die er angemietet hatte,

zur Verfügung stellte;

V. am 16. April 2004 Rudolf B***** 2000 Gramm Amphetamine (Reinheitsgehalt 86 Gramm), 2000 Gramm

Cannabiskraut und 6000 Gramm Cannabisharz (gesamter Reinheitsgehalt 866 Gramm THC), somit eine übergroße

Menge;römisch fünf. am 16. April 2004 Rudolf B***** 2000 Gramm Amphetamine (Reinheitsgehalt 86 Gramm), 2000

Gramm Cannabiskraut und 6000 Gramm Cannabisharz (gesamter Reinheitsgehalt 866 Gramm THC), somit eine

übergroße Menge;

VI. in den letzten Jahren bis 15. April 2004 Rudolf B***** darüber hinaus 145,5 Gramm Kokain (Reinheitsgehalt etwa 22

Gramm), 317 Gramm Cannabiskraut, 341 Cannabisharz, 80 Ecstasy, 3.280 Gramm Amphetamine (Reinheitsgehalt ca

141 Gramm) und 150 LSD-Trips (Reinheitsgehalt ca 14 mg);römisch VI. in den letzten Jahren bis 15. April 2004 Rudolf

B***** darüber hinaus 145,5 Gramm Kokain (Reinheitsgehalt etwa 22 Gramm), 317 Gramm Cannabiskraut, 341

Cannabisharz, 80 Ecstasy, 3.280 Gramm Amphetamine (Reinheitsgehalt ca 141 Gramm) und 150 LSD-Trips

(Reinheitsgehalt ca 14 mg);



VII. Mitte April 2004 Walter P***** zu den zu A. IV. und V. genannten Taten dadurch beigetragen, dass er Rudolf

B***** zusagte, ihm eine große Menge Suchtgift um ca 13.000 Euro abzukaufen;römisch VII. Mitte April 2004 Walter

P***** zu den zu A. römisch IV. und römisch fünf. genannten Taten dadurch beigetragen, dass er Rudolf B*****

zusagte, ihm eine große Menge Suchtgift um ca 13.000 Euro abzukaufen;

B. Rudolf B***** in der Zeit von 2002 bis 16. April 2004 den bestehenden Vorschriften zuwider wiederholt Suchtgift in

einer unbekannten Menge an andere Personen gewerbsmäßig verkauft und somit überlassen;

C. Jörg W***** in der Zeit von 2003 bis 2004 den bestehenden Vorschriften zuwider wiederholt Suchtgift in

unbekannter Menge dem Ronald H***** verkauft und somit überlassen;

D. Martin Pa***** in der Zeit von 2002 bis 14. April 2004

1. zu den zu Punkt A. I. bis II. genannten strafbaren Handlungen des Rudolf B***** insoweit beigetragen, dass er eine

von ihm gemietete Wohnung dem Rudolf B***** zur Lagerung von Suchtgift in einer für Martin Pa***** unbekannten

Menge zur Verfügung stellte,1. zu den zu Punkt A. römisch eins. bis römisch II. genannten strafbaren Handlungen des

Rudolf B***** insoweit beigetragen, dass er eine von ihm gemietete Wohnung dem Rudolf B***** zur Lagerung von

Suchtgift in einer für Martin Pa***** unbekannten Menge zur Verfügung stellte,

2. den bestehenden Vorschriften zuwider wiederholt Suchtgift in unbekannter Menge gewerbsmäßig anderen

Personen verkauft und somit überlassen;

E. Rudolf B*****, Jörg W*****, Walter P*****, Martin Pa***** und Christian N***** darüber hinaus in den letzten

Jahren bis 16. April 2004 wiederholt Suchtgift erworben und besessen.

Rechtliche Beurteilung

Zum Antrag des Angeklagten Jörg W***** auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand:

Die vom Verteidiger des Angeklagten Jörg W***** am 27. April 2005 zur Post gegebene Anmeldung einer

Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung gegen das am 20. April 2005 verkündete Urteil langte erst am 28. April 2005,

somit nach Ablauf der Frist des § 284 Abs 1 StPO beim Erstgericht ein. Nach dem glaubhaften Vorbringen im

Wiedereinsetzungsantrag kam es wegen eines Versehens der damit befassten, ansonsten verlässlichen Kanzleileiterin

dazu, dass das verschlossene Kuvert mit der Rechtsmittelanmeldung zu den am 25. April 2005 im Büro des

Rechtsanwalts eingelangten Poststücken kam, weshalb eine rechtzeitige Postaufgabe der Rechtsmittelanmeldung

unterblieb. Nach Lage des Falles liegt dem Verteidiger kein Unterlassen der Scha;ung eines wirksamen

Kontrollsystems und damit in Anbetracht einer vereinzelt gebliebenen Fehlleistung seiner Mitarbeiterin nur ein

Versehen minderen Grades in Bezug auf die ihm am 27. April 2005 zur Kenntnis gelangte Versäumung der

Anmeldefrist, die er sofort nachholte, zur Last (§ 364 Abs 1 Z 1 StPO). Dem Rechtsmittelwerber war daher die

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen.Die vom Verteidiger des Angeklagten Jörg W***** am 27. April

2005 zur Post gegebene Anmeldung einer Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung gegen das am 20. April 2005

verkündete Urteil langte erst am 28. April 2005, somit nach Ablauf der Frist des Paragraph 284, Absatz eins, StPO beim

Erstgericht ein. Nach dem glaubhaften Vorbringen im Wiedereinsetzungsantrag kam es wegen eines Versehens der

damit befassten, ansonsten verlässlichen Kanzleileiterin dazu, dass das verschlossene Kuvert mit der

Rechtsmittelanmeldung zu den am 25. April 2005 im Büro des Rechtsanwalts eingelangten Poststücken kam, weshalb

eine rechtzeitige Postaufgabe der Rechtsmittelanmeldung unterblieb. Nach Lage des Falles liegt dem Verteidiger kein

Unterlassen der Scha;ung eines wirksamen Kontrollsystems und damit in Anbetracht einer vereinzelt gebliebenen

Fehlleistung seiner Mitarbeiterin nur ein Versehen minderen Grades in Bezug auf die ihm am 27. April 2005 zur

Kenntnis gelangte Versäumung der Anmeldefrist, die er sofort nachholte, zur Last (Paragraph 364, Absatz eins, Zi;er

eins, StPO). Dem Rechtsmittelwerber war daher die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen.

Gegen den Schuldspruch richten sich die vom Angeklagten B***** auf Z 3 und 9 lit a, vom Angeklagten P***** auf Z 1,

2 bis 11 und vom Angeklagten Pa***** auf Z 5, 9 und 10 jeweils des § 281 Abs 1 StPO gestützten

Nichtigkeitsbeschwerden, von denen nur jener des Angeklagten Pa***** teilweise Berechtigung zukommt:Gegen den

Schuldspruch richten sich die vom Angeklagten B***** auf Zi;er 3 und 9 Litera a,, vom Angeklagten P***** auf Zi;er

eins,, 2 bis 11 und vom Angeklagten Pa***** auf Zi;er 5,, 9 und 10 jeweils des Paragraph 281, Absatz eins, StPO

gestützten Nichtigkeitsbeschwerden, von denen nur jener des Angeklagten Pa***** teilweise Berechtigung zukommt:

Zur Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten Rudolf B*****:
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Gestützt auf § 281 Abs 1 Z 3 (§ 260 Abs 1) StPO behauptet der Beschwerdeführer eine durch fehlende Angaben über

den Tatort unzureichende Individualisierung der Schuldsprüche B. und E. Für die iSd § 260 Abs 1 StPO gebotene

Abgrenzung von anderen Taten kommt einem im Rechtsmittel behaupteten Auslandsbezug indes keine Bedeutung

zu.Gestützt auf Paragraph 281, Absatz eins, Zi;er 3, (Paragraph 260, Absatz eins,) StPO behauptet der

Beschwerdeführer eine durch fehlende Angaben über den Tatort unzureichende Individualisierung der Schuldsprüche

B. und E. Für die iSd Paragraph 260, Absatz eins, StPO gebotene Abgrenzung von anderen Taten kommt einem im

Rechtsmittel behaupteten Auslandsbezug indes keine Bedeutung zu.

Der vom Nichtigkeitswerber o;enbar unter dem Gesichtspunkt des § 281 Abs 1 Z 9 lit b StPO vermisste Inlandsbezug

(hier § 65 StGB) wird indes im Urteil hinlänglich verdeutlicht, weil ihm zu allen Punkten des Schuldspruchs Straftaten in

Linz und anderen Orten - somit jedenfalls in Österreich begangene - zur Last gelegt und nur in Bezug auf die

Schmuggelfahrten Auslandsbezüge hergestellt werden. Das Vorbringen, zum Schuldspruch E. würden

verjährungsrelevante Angaben zur Tatzeit (inhaltlich abermals Z 9 lit b) fehlen, übergeht hingegen, dass Rudolf B*****

der wiederholte Erwerb und Besitz von Suchtgift „in den letzten Jahren bis 16. April 2004" angelastet wurde, also

pauschal individualisierbare Taten im Sinne einer gleichartigen Menge von Vergehen (vgl Ratz, WK-StPO § 281 Rz 291).

Insoweit legt der Angeklagte nicht dar, inwieweit ein verjährungsbedingter Wegfall einzelner Tatzeiten am konkreten

Schuldspruch nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMG etwas ändern würde (vgl Ratz in WK2 Vorbem §§ 28 - 31 Rz

84; ders, WK-StPO § 281 Rz 33; 14 Os 107/01, EvBl 2002/47, 193; 13 Os 108/04). In der Rechtsrüge (Z 9 lit a - inhaltlich Z

10) bemängelt der Beschwerdeführer das Fehlen von Feststellungen zur Weitergabe von Suchtgift an Minderjährige,

weil er laut (schriftlich ausgefertigtem) Urteil zum Schuldspruch B. nach § 27 Abs 1 sechster Fall und „Abs 2 erster Fall"

SMG verurteilt worden ist. In diesem Punkt liegt aber ein bloßer Schreibfehler vor, weil schon aus dem Ausspruch nach

§ 260 Abs 1 Z 1 StPO klar hervorgeht, dass dieser Schuldspruch die QualiPkation des § 27 Abs 2 Z 2 erster Fall SMG

betri;t (vgl im Übrigen die dazu getro;en Feststellungen in US 12). Entgegen der weiteren, einen Mangel an

Feststellungen zur subjektiven Tatseite reklamierenden Beschwerde Pnden sich im Urteil dazu hinreichende

Annahmen (vgl US 8, 10, 11, 12 ;).Der vom Nichtigkeitswerber o;enbar unter dem Gesichtspunkt des Paragraph 281,

Absatz eins, Zi;er 9, Litera b, StPO vermisste Inlandsbezug (hier Paragraph 65, StGB) wird indes im Urteil hinlänglich

verdeutlicht, weil ihm zu allen Punkten des Schuldspruchs Straftaten in Linz und anderen Orten - somit jedenfalls in

Österreich begangene - zur Last gelegt und nur in Bezug auf die Schmuggelfahrten Auslandsbezüge hergestellt

werden. Das Vorbringen, zum Schuldspruch E. würden verjährungsrelevante Angaben zur Tatzeit (inhaltlich abermals

Zi;er 9, Litera b,) fehlen, übergeht hingegen, dass Rudolf B***** der wiederholte Erwerb und Besitz von Suchtgift „in

den letzten Jahren bis 16. April 2004" angelastet wurde, also pauschal individualisierbare Taten im Sinne einer

gleichartigen Menge von Vergehen vergleiche Ratz, WK-StPO Paragraph 281, Rz 291). Insoweit legt der Angeklagte nicht

dar, inwieweit ein verjährungsbedingter Wegfall einzelner Tatzeiten am konkreten Schuldspruch nach Paragraph 27,

Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG etwas ändern würde vergleiche Ratz in WK2 Vorbem Paragraphen 28, - 31 Rz

84; ders, WK-StPO Paragraph 281, Rz 33; 14 Os 107/01, EvBl 2002/47, 193; 13 Os 108/04). In der Rechtsrüge (Zi;er 9,

Litera a, - inhaltlich Zi;er 10,) bemängelt der Beschwerdeführer das Fehlen von Feststellungen zur Weitergabe von

Suchtgift an Minderjährige, weil er laut (schriftlich ausgefertigtem) Urteil zum Schuldspruch B. nach Paragraph 27,

Absatz eins, sechster Fall und „Abs 2 erster Fall" SMG verurteilt worden ist. In diesem Punkt liegt aber ein bloßer

Schreibfehler vor, weil schon aus dem Ausspruch nach Paragraph 260, Absatz eins, Zi;er eins, StPO klar hervorgeht,

dass dieser Schuldspruch die QualiPkation des Paragraph 27, Absatz 2, Zi;er 2, erster Fall SMG betri;t vergleiche im

Übrigen die dazu getro;en Feststellungen in US 12). Entgegen der weiteren, einen Mangel an Feststellungen zur

subjektiven Tatseite reklamierenden Beschwerde Pnden sich im Urteil dazu hinreichende Annahmen vergleiche US 8,

10, 11, 12 ff).

Der Einwand schließlich, dass bei den Schuldsprüchen A. I., II., IV und VI. Konstatierungen zur Privilegierung nach § 28

Abs 3 zweiter Satz SMG (im Hinblick auf Schuldspruch B. auch zu § 27 Abs 2 Z 2 zweiter Satz SMG) fehlen, obgleich sich

der Angeklagte damit verantwortet hatte, dass er selbst regelmäßig Suchtgift konsumiert und dafür das von ihm

eingeführte Suchtgift verwendet habe (S 59 und 116/IX), übergeht die Urteilsannahme, wonach die sowohl vom

Beschwerdeführer als auch vom Mitangeklagten W***** eingeschmuggelten (§ 28 Abs 4 Z 3 SMG begründenden)

hohen Suchtgiftmengen nicht mehr für den Eigenkonsum bestimmt sein konnten (US 15). Damit bringt das

erkennende Gericht mit ausreichender Deutlichkeit zum Ausdruck, dass diese beiden Angeklagten die angelasteten

Taten gerade nicht vorwiegend deswegen begingen, um sich jeweils für den eigenen Gebrauch ein Suchtmittel oder die
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Mittel zu dessen Erwerb zu verscha;en.Der Einwand schließlich, dass bei den Schuldsprüchen A. römisch eins.,

römisch II., römisch IV und römisch VI. Konstatierungen zur Privilegierung nach Paragraph 28, Absatz 3, zweiter Satz

SMG (im Hinblick auf Schuldspruch B. auch zu Paragraph 27, Absatz 2, Zi;er 2, zweiter Satz SMG) fehlen, obgleich sich

der Angeklagte damit verantwortet hatte, dass er selbst regelmäßig Suchtgift konsumiert und dafür das von ihm

eingeführte Suchtgift verwendet habe (S 59 und 116/IX), übergeht die Urteilsannahme, wonach die sowohl vom

Beschwerdeführer als auch vom Mitangeklagten W***** eingeschmuggelten (Paragraph 28, Absatz 4, Zi;er 3, SMG

begründenden) hohen Suchtgiftmengen nicht mehr für den Eigenkonsum bestimmt sein konnten (US 15). Damit bringt

das erkennende Gericht mit ausreichender Deutlichkeit zum Ausdruck, dass diese beiden Angeklagten die

angelasteten Taten gerade nicht vorwiegend deswegen begingen, um sich jeweils für den eigenen Gebrauch ein

Suchtmittel oder die Mittel zu dessen Erwerb zu verschaffen.

Zur Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten Walter P*****:

Nominell gestützt auf § 281 Abs 1 Z 1, 2 bis 11 (inhaltlich Z 3; vgl Ratz, WK-StPO § 281 Rz 280) kritisiert der

Rechtsmittelwerber, dass das schriftlich ausgefertigte Urteil mit dem mündlich verkündeten nicht im Einklang stehe,

weil dem Angeklagten bei der Urteilsverkündung lediglich „der versuchte Ankauf einer großen Menge Suchtgift"

vorgeworfen worden sei. Der Nichtigkeitswerber übergeht dabei den in der Ausfertigung dargestellten, den

Anklagetenor (ON 275) konkretisierenden Vorwurf, zu zwei Schmuggelfahrten des Mitangeklagten B***** dadurch

beigetragen zu haben, dass er diesem zusagte, eine große Menge Suchtgift abzukaufen. Solcherart besteht kein Anlass

zu einem Vorgehen nach § 285f StPO, weil auch nach dem Vorbringen in der Rüge kein Fall einer gebotenen

Angleichung geltend gemacht wird.Nominell gestützt auf Paragraph 281, Absatz eins, Zi;er eins,, 2 bis 11 (inhaltlich

Zi;er 3 ;, vergleiche Ratz, WK-StPO Paragraph 281, Rz 280) kritisiert der Rechtsmittelwerber, dass das schriftlich

ausgefertigte Urteil mit dem mündlich verkündeten nicht im Einklang stehe, weil dem Angeklagten bei der

Urteilsverkündung lediglich „der versuchte Ankauf einer großen Menge Suchtgift" vorgeworfen worden sei. Der

Nichtigkeitswerber übergeht dabei den in der Ausfertigung dargestellten, den Anklagetenor (ON 275)

konkretisierenden Vorwurf, zu zwei Schmuggelfahrten des Mitangeklagten B***** dadurch beigetragen zu haben, dass

er diesem zusagte, eine große Menge Suchtgift abzukaufen. Solcherart besteht kein Anlass zu einem Vorgehen nach

Paragraph 285 f, StPO, weil auch nach dem Vorbringen in der Rüge kein Fall einer gebotenen Angleichung geltend

gemacht wird.

Soweit der Beschwerdeführer in der Mängelrüge (Z 5) darüber hinaus die Annahme einer solchen, einen Tatbeitrag

begründenden Suchtgiftbestellung bekämpft, zieht er lediglich andere Schlussfolgerungen als die Tatrichter, unterlässt

es aber, einen Mangel iSd § 281 Abs 1 Z 5 StPO aufzuzeigen.Soweit der Beschwerdeführer in der Mängelrüge (Zi;er 5,)

darüber hinaus die Annahme einer solchen, einen Tatbeitrag begründenden Suchtgiftbestellung bekämpft, zieht er

lediglich andere Schlussfolgerungen als die Tatrichter, unterlässt es aber, einen Mangel iSd Paragraph 281, Absatz eins,

Ziffer 5, StPO aufzuzeigen.

Der behauptete Widerspruch, weil im Urteilstenor dem Angeklagten P***** vorgeworfen wird, dass er eine große

Menge Suchtgift um ca 13.000 Euro kaufen wollte (US 3), währenddessen in der Urteilsbegründung davon

ausgegangen wird, dass der Rechtsmittelwerber Suchtgift im Wert von 13.545 Euro ankaufen wollte (US 12), liegt schon

angesichts des im Urteilstenor genannten Zirkabetrages nicht vor.

Der Vorwurf einer Aktenwidrigkeit zeigt nicht auf, inwieweit die im Hauptverhandlungsprotokoll festgehaltenen

Angaben des Mitangeklagten W***** unrichtig zitiert worden wären. Dass die Tatrichter aus dieser Aussage andere

Schlussfolgerungen zogen als der Rechtsmittelwerber, vermag diesen Nichtigkeitsgrund nicht zu begründen. Die

Tatsachenrüge (Z 5a) behauptet, dass nach dem Beweisverfahren keine Anhaltspunkte für vor dem zur Verhaftung

führenden Zusammentre;en zwischen dem Beschwerdeführer und dem Mitangeklagten B***** bestehende Kontakte

vorgelegen hätten. Dieses Vorbringen übergeht die vom Erstgericht erwogenen Telefongespräche zwischen den beiden

Angeklagten (US 18; vgl S 521 ;/I) und die insoweit belastenden, vom erkennenden Gericht berücksichtigten Angaben

des Rudolf B***** (vgl US 20).Der Vorwurf einer Aktenwidrigkeit zeigt nicht auf, inwieweit die im

Hauptverhandlungsprotokoll festgehaltenen Angaben des Mitangeklagten W***** unrichtig zitiert worden wären.

Dass die Tatrichter aus dieser Aussage andere Schlussfolgerungen zogen als der Rechtsmittelwerber, vermag diesen

Nichtigkeitsgrund nicht zu begründen. Die Tatsachenrüge (Ziffer 5 a,) behauptet, dass nach dem Beweisverfahren keine

Anhaltspunkte für vor dem zur Verhaftung führenden Zusammentre;en zwischen dem Beschwerdeführer und dem

Mitangeklagten B***** bestehende Kontakte vorgelegen hätten. Dieses Vorbringen übergeht die vom Erstgericht
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erwogenen Telefongespräche zwischen den beiden Angeklagten (US 18; vergleiche S 521 ;/I) und die insoweit

belastenden, vom erkennenden Gericht berücksichtigten Angaben des Rudolf B***** vergleiche US 20).

Aber auch die lediglich spekulativen Überlegungen zur mangelnden Plausibilität einer vom Nichtigkeitswerber

vorgenommenen Suchtgiftbestellung, weil im Suchtgiftlager des Angeklagten B***** keine gesonderte Suchtgiftmenge

vorbereitet war, die zum Verkauf an Walter P***** bestimmt gewesen wäre, vermögen keine sich aus den Akten

ergebenden erheblichen Bedenken gegen die Richtigkeit der dem Schuldspruch zugrundegelegten entscheidenden

Tatsachen zu wecken. In der Rechtsrüge (Z 9 lit a) behauptet der Beschwerdeführer einen Mangel an Feststellungen

zur subjektiven Tatseite, lässt aber die darauf abstellenden Urteilskonstatierungen (vgl US 11, 20 und 21) außer

Acht.Aber auch die lediglich spekulativen Überlegungen zur mangelnden Plausibilität einer vom Nichtigkeitswerber

vorgenommenen Suchtgiftbestellung, weil im Suchtgiftlager des Angeklagten B***** keine gesonderte Suchtgiftmenge

vorbereitet war, die zum Verkauf an Walter P***** bestimmt gewesen wäre, vermögen keine sich aus den Akten

ergebenden erheblichen Bedenken gegen die Richtigkeit der dem Schuldspruch zugrundegelegten entscheidenden

Tatsachen zu wecken. In der Rechtsrüge (Zi;er 9, Litera a,) behauptet der Beschwerdeführer einen Mangel an

Feststellungen zur subjektiven Tatseite, lässt aber die darauf abstellenden Urteilskonstatierungen vergleiche US 11, 20

und 21) außer Acht.

Weshalb bei einem Tatbeitrag zu einer vollendeten Suchtgiftausfuhr und -einfuhr iSd § 28 Abs 2 zweiter und dritter Fall

SMG weitere Feststellungen zur Art und Menge des anzukaufenden Suchtgifts notwendig gewesen wären, um „eine

straRose Vorbereitungshandlung vom Versuch" abzugrenzen, wird in der Rechtsrüge nicht dargetan; insoweit erweist

sie sich als nicht deutlich und bestimmt ausgeführt. Die in diesem Zusammenhang vorgebrachten bloßen

Mutmaßungen, wonach der Kaufentschluss des Beschwerdeführers kein endgültiger gewesen sein könnte, gehen nicht

von den getro;enen, für die Rechtsmittelausführung heranzuziehenden Konstatierungen aus (US 20). Die

Strafbemessungsrüge (Z 11) reklamiert lediglich einen zusätzlichen Milderungsgrund und moniert ein im Verhältnis

zum Haupttäter zu hohe Strafe. Damit wird inhaltlich nur eine Berufung ausgeführt.Weshalb bei einem Tatbeitrag zu

einer vollendeten Suchtgiftausfuhr und -einfuhr iSd Paragraph 28, Absatz 2, zweiter und dritter Fall SMG weitere

Feststellungen zur Art und Menge des anzukaufenden Suchtgifts notwendig gewesen wären, um „eine straRose

Vorbereitungshandlung vom Versuch" abzugrenzen, wird in der Rechtsrüge nicht dargetan; insoweit erweist sie sich als

nicht deutlich und bestimmt ausgeführt. Die in diesem Zusammenhang vorgebrachten bloßen Mutmaßungen, wonach

der Kaufentschluss des Beschwerdeführers kein endgültiger gewesen sein könnte, gehen nicht von den getro;enen,

für die Rechtsmittelausführung heranzuziehenden Konstatierungen aus (US 20). Die Strafbemessungsrüge (Zi;er 11,)

reklamiert lediglich einen zusätzlichen Milderungsgrund und moniert ein im Verhältnis zum Haupttäter zu hohe Strafe.

Damit wird inhaltlich nur eine Berufung ausgeführt.

Zur Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten Martin Pa*****:

Der Mängelrüge (Z 5) zuwider berücksichtigte das erkennende Gericht die Martin Pa***** entlastenden Angaben des

Mitangeklagten B*****, schenkte ihnen aber keinen Glauben (US 18).Der Mängelrüge (Zi;er 5,) zuwider

berücksichtigte das erkennende Gericht die Martin Pa***** entlastenden Angaben des Mitangeklagten B*****,

schenkte ihnen aber keinen Glauben (US 18).

Zu Recht zeigt aber der Beschwerdeführer in der Mängelrüge (Z 5 - inhaltlich Z 10) auf, dass zum Schuldspruch D. 2. im

Hinblick auf die angelastete gewerbsmäßige Begehungsweise (§ 27 Abs 2 Z 2 erster Fall SMG) keine Feststellungen zur

Privilegierung nach § 27 Abs 2 Z 2 zweiter Satz SMG getro;en wurden, obgleich sich der Angeklagte dahingehend

verantwortet hatte, suchtgiftabhängig gewesen zu sein, die Hälfte des von B***** bezogenen Suchtgiftes selbst

konsumiert und jenes Einkommen, welches er durch den Verkauf von Suchtmitteln erzielen konnte, wiederum für

einen Ankauf von Suchtgift verwendet zu haben (S 151, 153/IX).Zu Recht zeigt aber der Beschwerdeführer in der

Mängelrüge (Zi;er 5, - inhaltlich Zi;er 10,) auf, dass zum Schuldspruch D. 2. im Hinblick auf die angelastete

gewerbsmäßige Begehungsweise (Paragraph 27, Absatz 2, Zi;er 2, erster Fall SMG) keine Feststellungen zur

Privilegierung nach Paragraph 27, Absatz 2, Zi;er 2, zweiter Satz SMG getro;en wurden, obgleich sich der Angeklagte

dahingehend verantwortet hatte, suchtgiftabhängig gewesen zu sein, die Hälfte des von B***** bezogenen Suchtgiftes

selbst konsumiert und jenes Einkommen, welches er durch den Verkauf von Suchtmitteln erzielen konnte, wiederum

für einen Ankauf von Suchtgift verwendet zu haben (S 151, 153/IX).

Der Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten Pa***** war daher bereits bei nichtö;entlicher Beratung (§ 285e StPO)
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teilweise Folge zu geben und die rechtliche Unterstellung der vom Schuldspruch D. 2. erfassten Straftat unter die

QualiPkation des § 27 Abs 2 Z 2 erster Fall SMG, damit auch der ihn betre;ende Strafausspruch (nicht aber die

Vorhaftanrechnung und die Entscheidung nach § 34 SMG) aufzuheben und die Sache insoweit zu neuer Verhandlung

und Entscheidung an das Erstgericht zu verweisen.Der Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten Pa***** war daher

bereits bei nichtö;entlicher Beratung (Paragraph 285 e, StPO) teilweise Folge zu geben und die rechtliche

Unterstellung der vom Schuldspruch D. 2. erfassten Straftat unter die QualiPkation des Paragraph 27, Absatz 2, Zi;er

2, erster Fall SMG, damit auch der ihn betre;ende Strafausspruch (nicht aber die Vorhaftanrechnung und die

Entscheidung nach Paragraph 34, SMG) aufzuheben und die Sache insoweit zu neuer Verhandlung und Entscheidung

an das Erstgericht zu verweisen.

Im Übrigen waren die Nichtigkeitsbeschwerden der Angeklagten bereits bei nichtö;entlicher Beratung sofort

zurückzuweisen (§ 285d StPO), woraus die Kompetenz des Gerichtshofes zweiter Instanz zur Entscheidung über die

Berufungen der Angeklagten B*****, W*****, P***** und N***** sowie über die implizierte Beschwerde (§ 498 Abs 3

StPO) des Angeklagten P***** folgt (§ 285i StPO).Im Übrigen waren die Nichtigkeitsbeschwerden der Angeklagten

bereits bei nichtö;entlicher Beratung sofort zurückzuweisen (Paragraph 285 d, StPO), woraus die Kompetenz des

Gerichtshofes zweiter Instanz zur Entscheidung über die Berufungen der Angeklagten B*****, W*****, P***** und

N***** sowie über die implizierte Beschwerde (Paragraph 498, Absatz 3, StPO) des Angeklagten P***** folgt

(Paragraph 285 i, StPO).

Mit seiner Berufung war der Angeklagte Pa***** auf die kassatorische Entscheidung zu verweisen.

Zu den Schuldsprüchen bleibt anzumerken, dass - ungeachtet der fallbezogen nicht entscheidungswesentlichen

Restmengenproblematik (dazu näher Kirchbacher/Schroll, RZ 2005, 142 ;) - bei Vorliegen eines von vornherein die

kontinuierliche Tatbegehung und den daran geknüpften Additionse;ekt umfassenden Vorsatzes die

Suchtmittelmengen zusammenzurechnen sind, wobei gleichartige Tathandlungen nach § 28 Abs 2 SMG (zB Ein- oder

Ausfuhr und Inverkehrsetzen) betre;end eine mehrfache große Menge auch mit einer mehrfachen Verwirklichung des

Verbrechens nach § 28 Abs 2 SMG einhergehen (vgl Kirchbacher/Schroll, RZ 2005, 142). Aber auch ohne einen solchen

Additionsvorsatz begangene, aber mehrfach jeweils eine große Menge umfassende gleichartige Tathandlungen nach §

28 Abs 2 SMG begründen eine real konkurrierende Verbrechensmehrheit (vgl Ratz, JBl 2005, 294).Zu den

Schuldsprüchen bleibt anzumerken, dass - ungeachtet der fallbezogen nicht entscheidungswesentlichen

Restmengenproblematik (dazu näher Kirchbacher/Schroll, RZ 2005, 142 ;) - bei Vorliegen eines von vornherein die

kontinuierliche Tatbegehung und den daran geknüpften Additionse;ekt umfassenden Vorsatzes die

Suchtmittelmengen zusammenzurechnen sind, wobei gleichartige Tathandlungen nach Paragraph 28, Absatz 2, SMG

(zB Ein- oder Ausfuhr und Inverkehrsetzen) betre;end eine mehrfache große Menge auch mit einer mehrfachen

Verwirklichung des Verbrechens nach Paragraph 28, Absatz 2, SMG einhergehen vergleiche Kirchbacher/Schroll, RZ

2005, 142). Aber auch ohne einen solchen Additionsvorsatz begangene, aber mehrfach jeweils eine große Menge

umfassende gleichartige Tathandlungen nach Paragraph 28, Absatz 2, SMG begründen eine real konkurrierende

Verbrechensmehrheit vergleiche Ratz, JBl 2005, 294).

Aufgrund des mit § 29 StGB vergleichbaren Zusammenrechnungsgrundsatzes nach § 28 Abs 4 Z 3 SMG sind schließlich

Suchtmittel, die zumindestens das 25-fache der großen Menge iSd § 28 Abs 6 SMG ausmachen, bei gleichartigen

Verbrechenstatbeständen nach § 28 Abs 2 SMG zu einem einzigen Verbrechen zusammenzufassen (vgl

Kirchbacher/Schroll, RZ 2005, 144; Ratz, JBl 2005, 295). Demgegenüber verwirklicht ein Täter, der (mit Ausnahme des

alternativ ausgestalteten Ein- und Ausführens) mehrere Begehungsformen des § 27 Abs 1 SMG erfüllt (etwa Erwerben

und Besitzen), kumulative Tatbestände (vgl Kirchbacher/Schroll, RZ 2005, 120). Gleiches gilt für die Wiederholung ein

und desselben Tatbestandes nach § 27 Abs 1 SMG, also zB der mehrfache Besitz (unterschiedlicher)

Suchtgiftmengen.Aufgrund des mit Paragraph 29, StGB vergleichbaren Zusammenrechnungsgrundsatzes nach

Paragraph 28, Absatz 4, Zi;er 3, SMG sind schließlich Suchtmittel, die zumindestens das 25-fache der großen Menge

iSd Paragraph 28, Absatz 6, SMG ausmachen, bei gleichartigen Verbrechenstatbeständen nach Paragraph 28, Absatz 2,

SMG zu einem einzigen Verbrechen zusammenzufassen vergleiche Kirchbacher/Schroll, RZ 2005, 144; Ratz, JBl 2005,

295). Demgegenüber verwirklicht ein Täter, der (mit Ausnahme des alternativ ausgestalteten Ein- und Ausführens)

mehrere Begehungsformen des Paragraph 27, Absatz eins, SMG erfüllt (etwa Erwerben und Besitzen), kumulative

Tatbestände vergleiche Kirchbacher/Schroll, RZ 2005, 120). Gleiches gilt für die Wiederholung ein und desselben

Tatbestandes nach Paragraph 27, Absatz eins, SMG, also zB der mehrfache Besitz (unterschiedlicher) Suchtgiftmengen.
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Ausgehend von diesen Grundsätzen verwirklichten daher Rudolf B***** zu A. I., II., III., IV., V. und VI.), das teils in der

Entwicklungsstufe des Versuchs (§ 15 StGB) gebliebene Verbrechen nach § 28 Abs 2 zweiter und dritter Fall, Abs 3

erster Fall, Abs 4 Z 3 SMG, zu B. die Vergehen nach § 27 Abs 1 sechster Fall und Abs 2 Z 2 erster Fall sowie zu E. die

Vergehen nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMG;Ausgehend von diesen Grundsätzen verwirklichten daher Rudolf

B***** zu A. römisch eins., römisch II., römisch III., römisch IV., römisch fünf. und römisch VI.), das teils in der

Entwicklungsstufe des Versuchs (Paragraph 15, StGB) gebliebene Verbrechen nach Paragraph 28, Absatz 2, zweiter und

dritter Fall, Absatz 3, erster Fall, Absatz 4, Zi;er 3, SMG, zu B. die Vergehen nach Paragraph 27, Absatz eins, sechster

Fall und Absatz 2, Zi;er 2, erster Fall sowie zu E. die Vergehen nach Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall

SMG;

Jörg W***** zu A. II. und A. IV. 1. die Verbrechen nach § 28 Abs 2 zweiter und dritter Fall, Abs 3 erster Fall SMG, teils als

Beteiligter nach § 12 dritter Fall StGB, zu C. die Vergehen nach § 27 Abs 1 sechster Fall SMG sowie zu E. die Vergehen

nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMG;Jörg W***** zu A. römisch II. und A. römisch IV. 1. die Verbrechen nach

Paragraph 28, Absatz 2, zweiter und dritter Fall, Absatz 3, erster Fall SMG, teils als Beteiligter nach Paragraph 12, dritter

Fall StGB, zu C. die Vergehen nach Paragraph 27, Absatz eins, sechster Fall SMG sowie zu E. die Vergehen nach

Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG;

Walter P***** (im Hinblick auf die angelastete Beitragshandlung, welche die Unterstützung zu zwei Schmuggelfahrten

betre;end jeweils mehrfach große Mengen umfasste) zu A. VII. die Verbrechen nach § 28 Abs 2 zweiter und dritter Fall

SMG als Beteiligter nach § 12 dritter Fall StGB sowie zu E. die Vergehen nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall

SMG;Walter P***** (im Hinblick auf die angelastete Beitragshandlung, welche die Unterstützung zu zwei

Schmuggelfahrten betre;end jeweils mehrfach große Mengen umfasste) zu A. römisch VII. die Verbrechen nach

Paragraph 28, Absatz 2, zweiter und dritter Fall SMG als Beteiligter nach Paragraph 12, dritter Fall StGB sowie zu E. die

Vergehen nach Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG;

Martin Pa***** (im Hinblick auf die angelastete Beitragshandlung, welche die Unterstützung zu einer Schmuggelfahrt

betre;end mehrfach große Mengen umfasste) zu A. IV. 2. die Verbrechen nach § 28 Abs 2 zweiter und dritter Fall SMG

als Beteiligter nach § 12 dritter Fall StGB, zu D. 1. die Vergehen nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMG als

Beteiligter nach § 12 dritter Fall StGB, zu D. 2. die Vergehen nach § 27 Abs 1 sechster Fall, Abs 2 Z 2 erster Fall SMG

sowie zu E. die Vergehen nach § 27 Abs 1 erster und zweiter Fall SMG undMartin Pa***** (im Hinblick auf die

angelastete Beitragshandlung, welche die Unterstützung zu einer Schmuggelfahrt betre;end mehrfach große Mengen

umfasste) zu A. römisch IV. 2. die Verbrechen nach Paragraph 28, Absatz 2, zweiter und dritter Fall SMG als Beteiligter

nach Paragraph 12, dritter Fall StGB, zu D. 1. die Vergehen nach Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG

als Beteiligter nach Paragraph 12, dritter Fall StGB, zu D. 2. die Vergehen nach Paragraph 27, Absatz eins, sechster Fall,

Absatz 2, Zi;er 2, erster Fall SMG sowie zu E. die Vergehen nach Paragraph 27, Absatz eins, erster und zweiter Fall SMG

und

Christian N***** zu A. I., II., III. und IV. das teils in der Entwicklungsstufe des Versuchs (§ 15 StGB) gebliebene

Verbrechen nach § 28 Abs 2 zweiter und dritter Fall, Abs 4 Z 3 SMG und zu E. die Vergehen nach § 27 Abs 1 erster und

zweiter Fall SMG. Obgleich den Angeklagten B***** und N***** im Schuldspruch zu Unrecht eine mehrfache

Verbrechenswirklichung angelastet wurde, besteht kein Anlass für ein auf § 281 Abs 1 Z 10 StPO gestütztes amtswegige

Vorgehen nach § 290 Abs 1 StPO, weil das Schö;engericht bei der Strafbemessung (auch bei richtiger rechtlicher

Beurteilung zutre;end) lediglich die Begehung mehrerer strafbarer Handlungen und deren Wiederholung als

erschwerend wertete, wobei auch bei bloß einmaliger Verwirklichung des Tatbestandes nach § 28 Abs 4 Z 3 SMG die

Grenze des 25-fachen der großen Menge iSd § 28 Abs 6 SMG jeweils deutlich überschritten wurde. Die unrichtige

Subsumtion wirkte sich daher fallbezogen nicht zum Nachteil dieser Angeklagten aus. Die KostenersatzpRicht der

Angeklagten beruht auf § 390a Abs 1 StPO.Christian N***** zu A. römisch eins., römisch II., römisch III. und römisch IV.

das teils in der Entwicklungsstufe des Versuchs (Paragraph 15, StGB) gebliebene Verbrechen nach Paragraph 28,

Absatz 2, zweiter und dritter Fall, Absatz 4, Zi;er 3, SMG und zu E. die Vergehen nach Paragraph 27, Absatz eins, erster

und zweiter Fall SMG. Obgleich den Angeklagten B***** und N***** im Schuldspruch zu Unrecht eine mehrfache

Verbrechenswirklichung angelastet wurde, besteht kein Anlass für ein auf Paragraph 281, Absatz eins, Zi;er 10, StPO

gestütztes amtswegige Vorgehen nach Paragraph 290, Absatz eins, StPO, weil das Schö;engericht bei der

Strafbemessung (auch bei richtiger rechtlicher Beurteilung zutre;end) lediglich die Begehung mehrerer strafbarer

Handlungen und deren Wiederholung als erschwerend wertete, wobei auch bei bloß einmaliger Verwirklichung des

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/281
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/290
https://www.jusline.at/gesetz/smg/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/smg/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/390a


Tatbestandes nach Paragraph 28, Absatz 4, Zi;er 3, SMG die Grenze des 25-fachen der großen Menge iSd Paragraph

28, Absatz 6, SMG jeweils deutlich überschritten wurde. Die unrichtige Subsumtion wirkte sich daher fallbezogen nicht

zum Nachteil dieser Angeklagten aus. Die Kostenersatzpflicht der Angeklagten beruht auf Paragraph 390 a, Absatz eins,

StPO.
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